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Zusammenfassung 

Ziel der Schwerpunktaktion war die Überprüfung von Sonnenschutzmitteln in Hinblick auf die Ein-
haltung der spezifischen Anforderungen von Produkten mit Nano-Titandioxid. 

32 Proben aus ganz Österreich wurden untersucht. Zwei Proben wurden beanstandet: 
 Beide Proben wiesen falsche Werbeaussagen „Frei von Aluminiumsalzen" und „Ohne syn-

thetische Konservierungsstoffe" auf 
Hinsichtlich der Untersuchung auf Titandioxid in Nanoform gab es keinen Grund zur Beanstan-
dung. 

Hintergrundinformation 

Titandioxid in Nanoform ist ein wichtiger UV-Filter in Sonnenschutzmitteln. Die EU-Kosmetik-
verordnung hat für den Einsatz von Nanomaterialien sowohl spezifische Kennzeichnungsanforde-
rungen als auch Anforderungen hinsichtlich der Notifizierung festgelegt. Die Anwendung von Na-
nomaterialien in Produkten, die durch Inhalation zu einer Exposition der Lunge führen, ist unzu-
lässig. 
Darüber hinaus werden Produkt auch als Nano-frei beworben. Die Korrektheit dieser Auslobun-
gen wurde ebenfalls überprüft. 

Probenumfang und Beurteilungsgrundlagen 

Gesamtprobenzahl: 32 
Zur Beurteilung wurden folgende Rechtsgrundlagen herangezogen: 

 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (Kosmetikverordnung) 
 Verordnung (EU) Nr. 655/2013 zur Festlegung gemeinsamer Kriterien zur Begründung 

von Werbeaussagen im Zusammenhang mit kosmetischen Mitteln 

Ergebnisse 

Die Beanstandungsquote lag bei insgesamt 6,3 Prozent. 
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Tabelle 1: Beurteilungsquoten 

Proben Anzahl % KI (95 %)1 

nicht beanstandet 30 93,8 (80 % ; 98 %) 

beanstandet 2 6,3 (2 % ; 20 %) 

gesamt 32 100,0 --- 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben keinen Verdacht, dass die nano-spezifischen An-
forderungen an Titandioxid nicht erfüllt sind. Bei 20 Proben erfolgten Hinweise aufgrund fehler-
hafter oder fehlender Kennzeichnungen. 
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1 Die Daten stammen von Zufallsstichproben. Die Aussagen der Ergebnisse sind somit mit einer gewissen Unsicherheit behaftet – 
der wahre Wert liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb des Konfidenzintervalls (KI). Die Breite des Intervalls hängt wesent-
lich von der Anzahl der Daten ab. Je mehr Daten/Proben vorliegen, desto schmäler wird das KI bzw. je weniger Daten/Proben vor-
liegen, desto breiter wird das KI. 
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